
„Coronavirus-Maßnahmenpaket für den 
Tourismus“!  

Um den KMU in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in dieser herausfordernden Situation schnell 

und möglichst unbürokratisch zu helfen, hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen 

und Tourismus gemeinsam mit der Österreichischen Hotel und Tourismusbank (ÖHT) ein 

Maßnahmenpaket geschnürt. Die angesprochene Sonderförderung besteht aus insgesamt zwei 

Förderkomponenten: 

• Besicherung von Überbrückungsfinanzierungen der Hausbanken mit Haftungen der ÖHT 
(80%) 

• Kostenübernahme der einmaligen Bearbeitungsgebühr und der Haftungsprovision. 

Das erklärte Ziel des Maßnahmenpakets ist, die Liquidität von Unternehmen der Tourismus- und 

Freizeitwirtschaft trotz Umsatzrückgängen aufrecht zu erhalten, bestehende Arbeitsplätze zu sichern, 

Insolvenzen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Betriebe ihre operative Geschäftstätigkeit 

aufrecht erhalten können.  

Unter folgendem link kommen Sie zum Förderantrag, der jedenfalls in Abstimmung mit der 

Hausbank zu erfolgen hat (deshalb bitte kontaktieren Sie begleitend zur bzw. vor Antragstellung ihre 

Hausbank! 

https://www.oeht.at/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus-antragsstellung-ab-sofort-

moeglich/ 

 

 

 



Überbrückungsgarantien im Zusammenhang 

mit der „Coronavirus-Krise“ für 

Gewerbebetriebe 

Unterstützt werden Betriebsmittelfinanzierungen (z.B. Wareneinkäufe, Personalkosten) an gesunde 

Unternehmen, die aufgrund der gegenwärtigen „Coronavirus-Krise“ über keine oder nicht 

ausreichende Liquidität zur Finanzierung des laufenden Betriebes verfügen bzw. deren Umsatz- und 

Ertragsentwicklung durch Auftragsausfälle oder Marktänderungen beeinträchtigt ist.  

 

Nähere Informationen und Antragsstellung über folgenden link:  

https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/ 

 

 

 


